
eiſter

das
ſelbſt

Fäger-

äger
richt,
effen,

s von
niſſen
n ich
rkläre

ampfe
einge

rwehr
A.

önigl.
1 Kö-

von

5 J.
z und
Groß
Niet-

x 164.
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für Halle und unſere unmittelbaren
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Jn der Expedition des Couriers. Redakteur Dr. Schadeberg.
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Deutſchland.
Berlin, d. 14. Juli. Der Staats-Miniſter, Geheimer
Ober Tribunals-Praſident Dr. Bornemann, iſt nach Hal
berſtadt von hier abgereiſt.

An l1. wurden dem PolizeiPräſidenten, Herrn von Bar
deleben, 100 Conſtabler in vollſtändiger Uniform vorgeſtellt.
Vom 15. d. M. ab werden 500 derſelben, von denen 50 be
ritten ſind, in Wirkſamkeit kommen.
Das Kriegsgericht hat nun uber den Hauptmann von
Natzmer, uber den betreffenden Premier-Lieutenant, ſo wie
über den Lieutenant Techow entſchieden. Die erſteren Beide
ſind zu 20 Jahr, der Letztgenannte zu lebenswierigem Fe
ſtungs-Arreſt verurtheilt worden.
Das interim. Commando der Buürgerwehr macht bekannt,
daß in den nächſten Tagen die vielberufenen Schloß Gitter-
thore nach erfolgter Reparatur wieder eingehängt werden wur
den. Zugleich wird die Erwartung ausgeſprochen, daß jede
die Rechte des Eigenthümers, Sr. Maj. des Koöönigs, ver-
etzende Eigenmachtigkeit unterbleiben werde, aber auch darauf
aufmerkſam gemacht, daß die Buürgerwehr einen ſolchen wie
jeden andern gewaltſamen Angriff auf Eigenthum zuruückweiſen
werde. Jedoch ſei man uüberzeugt, daß eine Wiederholung des
früheren Vorfalles unmöglich ſei. Die Bewachung des Schloſ-
ſes bleibe nach wie vor der Burgerwehr, die Schluſſel zu den

itterthoren habe daher der jedesmalige Major du jour der
Burgerwehr.
a Merſeburg, d. 13. Juli (Privatmittheilung). Auch
hier hier wurde der Erzherzog Johann als Reichsverweſer von
Deutſchland bei ſeiner Durchreiſe am 10. d. M. feierlich em-
fangen und begrüßt. Unſere Burgerwehr, welche, von der
Bedeutung des Ereigniſſes tief durchdrungen, ſich ganz voll
zählig eingefunden hatte und deren Reihen auch durch den
ſegen nicht gelichtet werden konnten, hatte ſich auf beiden
Seiten der Eiſenbahn Reſtauration auf dem Perron in einer
Linie von 400 Schritt aufgeſtellt. Unſer Bürgermeiſter, der
dauptführer der Burgerwehr, ſprach gegen den Erzherzog

zuerſt in Namen der Stadt die Gluckwunſche aus hinwei-
fend auf die Burgerwehr, welche dieſelben Wünſche hege und

Halle, Sonntag den 16. Juli 1848.
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ausdrücke. Der Herr Reichsverweſer dankte und ſprach un-
gefahr die Worte: „es iſt ſchoön, daß die Burgerwehr uber-
all ſo gut organiſirt iſt denn da ſteckt die Kraft des Vol-
kes.“ Nachdem die Spitzen der Behoörden ihre Wunſche eben
falls ausgeſprochen hatten, bat der Hauptfuhrer der Buürger-
wehr den Herrn Reichsverweſer um die Erlaubniß, ihm ein
Hoch ausbringen zu durfen. Auf die Worte: „da werde ich
Jhnen dankbar ſein,“ erfolgte jenes, unſere freudige Hin
gebung mit andeutende Hoch, welches allgemeine Zuſtimmung
fand und mit einem unendlichen Jubel ausgebracht wurde.
Der Eiſenbahn- Zug ſetzte ſich in Bewegung; die Burger-
wehr, dieſe „denkende Macht empfing und begleitete ihn
mit weithin ſchallenden Hochs.

Trier, d. 11. Juli. Die in mehrere deutſche Zeitun
gen übergegangene Nachricht, daß in Trier Werbungen für
das Hecker'ſche Corps vorgekommen ſeien, erweiſ't ſich vor der
Hand als ein leeres Gerucht. Ein Fall iſt vorgekommen, wo
ein Reiſeluſtiger ſeine Paß-Legitimation mit dem offenen Ge-
ſtaundniſſe begehrte, er wolle ſich in Mainz zu jenem Corps an
werben laſſen allein die Folge konnte einfach nur in der Ver-
ſagung des Paſſes beſtehen, worauf, wie man hoört, das be-
treffende Jndividuum ohne einen Paß ſein Gluück verſuchte,
aber, merklich abgekuhlt, in der Heimath bereits wieder ein
getroffen ſein ſoll. Hiernach mag man ermeſſen, wie wenig
der Fall geeignet war, der Polizei Behörde Verlegenheiten zu
bereiten denn bei Paſſagieren der angedeuteten Farbe kann
man allenfalls in Verlegenheit ſein, wenn ſie kommen, ſich
aber nur freuen, wenn ſie gehen (Köln. Ztg.

Hamburg, d. 11. Juli. Da die neulich mitgetheilten
Waffenſtillſtands- Bedingungen, wenn auch mit einigen Mo-
dificationen, (z. B. die Wahl einer neuen proviſoriſchen Re
gierung, wobei ſich Deutſchland, Dänemark und nothigenfalls
auch England betheiligen ſoll, ferner EntſchädigungsVerpflich
tung für die in Kopenhagen bereits verkauften deutſchen Guter
u. A. m.) als wirkliche Baſis der obſchwebenden Unterhand-
lungen bezeichnet werden, ſo iſt es wohl hohe Zeit, auch ein
mal nach den Naächſtbetheiligten, den Herzogthümern, hinzu
horchen, ihre Stimmung in Bezug auf Annahme oder Ableh
nen zu erforſchen. Und da müſſen wir wahrheitsgemaß mit
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theilen, daß bei allen guten Patrioten die beregten Punkte
mit einem unglaäubigen Erſchrecken aufgenommen worden ſind.
Eine ſehr gewichtige, für viele Tauſende unſerer deutſchen
Brüder maßgebende Stimme iſt in den Herzogthümern die
des „Jtzehöer Wochenblattes“ deſſelben Organes, welches
Kammeherr von Scheel ſchon vor etwa 2 Jahren politiſch un
ſchädlich zu machen verſuchte. Dieſes Blatt ſagt in einem
längeren Artikel über die Nothwendigkeit des Aufhebens auch
der Perſonal- Union u. A.: „Je naher der Zeitpunkt tritt,
wo die Frage praktiſch entſchieden werden ſoll, ob das unſe-
lige Verhältniß zu Dänemark wieder hergeſtellt werden ſoll,
oder ob die Herzogthümer ſich der deutſchen Entwickelung ohne
Vorbehalt anſchließen dürfen, deſto lauter müſſen wir unſere
Stimme erheben, um dem, was die unendliche Mehrheit der
Schleswig Holſteiner denkt und fuhlt, Worte zu leihen. Es
iſt der entſchiedene Wille der Herzogthümer, daß
im Frieden auch das letzte Band beſeitigt werde,
das uns an Daänemark feſthalt. Mag ſein, daß Man-
cher ſich noch nicht ganz klar iſt über dieſe Sache, daß Man-
cher vielleicht meint, erleichtert die Beibehaltung der Per-
ſonal Union den Friedensſchluß, ſo möge ſie beibleiben, wenn
nur das Blutvergießen dadurch beendet wird gegen Uebergriffe
von daniſcher Seite konnen wir uns ja durch Bedingungen
im Friedensſchluſſe ſichern.“ Wer ſo ſpricht, weiß nicht, was
er will. Was helfen gegen Danemark Verträge? Nun
folgt eine nur allzugerechte Aufzählung der bitterſten Beſchwer-
den, welche die von Dänemark perfide und nichtswurdig be
handelten Herzogthümer ſeit vielen Jahren zu erheben hatten,
die endlich zu einem offenen Aufſtande führten, welcher, obgleich
durch die deutſche Nationalhülfe ſiegreich geblieben, nunmehr
beſeitigt werden ſoll wie eine gebändigte Jnſurrektion. Zum
Schluß aber ſpricht der Verfaſſer mit unſerer vollen Beiſtim-
mung die Ueberzeugung aus daß die Ehre Deutſchlands kei
nen Frieden dulde, der die Danen wieder nach Schleswig-
Holſtein zurückbringt. Als Kampfpreis dürfe man die Aufhe-
bung der verhaßten Perſonal- Union zu erreichen hoffen. „Da-
her ſo lauten die letzten Worte friſch in den Kampf und
die Danen mit mannhafter Fauſt bezwungen, die National-
verſammlung aber durch zahlreiche Petitionen in der Ueber-
zeugung befeſtigt, daß es der Wille des Schleswig-Holſtei
niſchen Volkes iſt, daß Schleswig ungetheilt mit Holſtein
vereint bleibe und mit Deutſchland verbunden werde und nicht
minder, daß kein König von Daänemark künftig über die Her-
zogthumer, kein Herzog von Schleswig-Holſtein über Dane-
mark herrſche!“

Hamburg, d. 12. Juli. Aus den neueſten Berichten
aus Nordſchleswig ergiebt ſich, daß der Waffenſtillſtand zwi-
ſchen Deutſchland und Danemark, von welchem wahrend der
letzten Tage ſo vielfach die Rede geweſen iſt, nicht in Berlin
und Kopenhagen ſondern zwiſchen den Befehlshabern der
einander gegenüberſtehenden Heere abgeſchloſſen werden ſoll
und daß, wie authentiſche Mittheilungen vom ten erwarten
laſſen der Abſchluß in einigen Tagen ſtattfinden wird.
Altonag, d. 12. Juli. Es ſind hier auch geſtern wie-
der preußiſche Reſerviſten angekommen und zum Theil heute
Morgen auf der Eiſenbahn weiter befördert worden, ſo daß
alſo wenigſtens hier noch kein Befehl gekommen ſein muß,
dieſe Zuzüge zu inhibiren dagegen ſoll es mit den Reconva-
kescenten allerdings der Fall ſein. Vorgeſtern war nicht nur
der Herzog, ſondern auch Prinz Friedrich von Auguſtenburg
zum Beſuch in unſerer Gegend. Jetzt iſt natürlich Alles
darauf geſpannt was in Rendsburg und auf dem Kriegs-
ſchauplatze vorgeht, und es iſt wenigſtens beruhigend, daß die
Mitglieder der proviſoriſchen Regierung in die Waffenſtillſtands-
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unterhandlungen hineingezogen ſind, wie man ſich auch der
Hoffnung hingeben darf, daß die Bedingungen des Waffen-
ſtillſtandes nur einen militairiſchen Charakter haben und nicht
wie man nach allgemein verbreiteten Angaben glauben mußte,
die Zukunft der Herzogthümer gefährden und ihre ſtaatsrecht-
lichen Verhaltniſſe afficiren werden.

Frankfurt a. M., den 14. Juli. Nachdem in der
letzten Sitzung der deutſchen Bundesverſammlung am 12.
Juli Se. kaiſerl. Hoh. der Erzherzog-Reichsverweſer dieſen
Vormittag aus der Paulskirche in ſeine Wohnung zuruck-
gekehrt war, verfuügte ſich Hoöchſtderſelbe ſodann von einer
(aus dem k. k. Praſidialgeſandten, dem k. ſachſiſchen, k.
wurttembergiſchen, k. hannoveriſchen und dem ſtimmfuhren-
den Geſandten der freien Städte beſtehenden) Deputation
des Bundestages geleitet, in das Bundespalais. Dort, in
der Mitte der Bundesverſammlung, angekommen, nahm
Se. kaiſerl. Hoh. nachſtehende Adreſſe der Bundesverſamm-
lung entgegen welche der Bundespraſidialgeſandte in Ge-
genwart der ſämmtlichen Geſandten, ingleichen der Mit-
glieder der Militärcommiſſion und einer großen Anzahl von
Zuhoörern die ſich bei dieſer Feierlichkeit eingefunden hatten,
darunter viele Mitglieder der Nationalverſammlung, in
öffentlicher Verſammlung vorlas:

„„Durchlauchtigſter Herr Erzherzog-Reichsverweſer!
Die Nationalverſammlung, die Vertreter des deutſchen Volkes, hat

Eurer kaiſerl. Hoheit, dem von ihr erwählten Reichsverweſer eben erſt
in feierlicher Stunde ihre Huldigung dargebracht. Mit lautem Jubel
hat ſie ausgeſprochen daß ſie Deutſchlands Recht und Deutſchlands Frei-
heit, die Unabhängigkeit, die Ehre und die Macht des deutſchen Volkes
Eurer kaiſerl. Hoheit vertraue. Die Bundesverſammlung war es die
Sie, erlauchter Prinz an dem denkwürdigen Tage Jhrer Wahl auch
im Namen der deutſchen Regierungen als Reichsverweſer freudig begrüßte
Sie ſah ihre Wünſche erfüllt, indem Eure k. Hoheit das Amt eines
Reichsverweſers anzunehmen erklärt haben und mit großer Befriedi-
gung hat fie es vernommen, daß Sie, hoher Fürſt, auf den Ausdruck
des Vertrauens, womit ſämmtliche deutſche Regierungen Jhnen ent-
gegen kamen, den entſchiedenſten Werth legten. Ew. kaiſerl. Hoheit
treten an die Spitze der proviſoriſchen Centralgewalt, jener Gewalt,
geſchaffen auf den Wunſch des deutſchen Volkes um für die allgemeine
Sicherheit und Wohlfahrt des deutſchen Bundesſtaates zu ſorgen, ſeine
bewaffnete Macht zu leiten und ſeine völkerrechtliche Vertretung auszu
üben. Nach der Verfaſſung Deutſchlands war die Bundesverſammlung
berufen und verpflichtet, die Sicherheit und Unabhängigkeit unſeres Va-
terlandes zu wahren den Bund in ſeiner Geſammtheit vorzuſtellen und
das beſtändige Organ ſeines Willens und Handelns zu ſein ſie war be
rechtigt, für die Aufrechthaltung friedlicher und freundſchaftlicher Ver
hältniſſe mit den auswärtigen Staaten Sorge zu tragen, Geſandte von
fremden Mächten anzunehmen und an ſie im Namen des Bundes Ge-
ſandte abzuordnen Unterhandlungen für den Bund zu führen und Ver-
träge für denſelben abzuſchließen. Der Bundesverſammlung war es
übertragen, die auf das Militärweſen des Bundes Bezug habenden mi-
litäriſchen Einrichtungen und die zur Sicherſtellung ſeines Gebiets er
forderlichen Vertheidigungsanſtalten zu beſchließen und zu überwachen,
über Krieg und Frieden zu entſcheiden. Die Bundesverſammlung über
trägt Namens der deutſchen Regierungen die Ausübung dieſer ihrer
verfaſſungsmäßigen Befugniſſe und Verpflichtungen an die proviſoriſche
Centralgewalt; ſie legt ſie insbeſondere mit dem Vertrauen in die Hände
Eurer kaiſerlichen Hoheit, als des deutſchen Reichsverweſers daß für
die Einheit, die Macht und die Freiheit Deutſchlands Großes und Er-
folgreiches erzielt werde, daß Ordnung und Geſetzlichkeit bei allen deut-
ſchen Stämmen wiederkehre, und daß das deutſche Volk die Segnungen
des Friedens und der Eintracht dauernd ſich erfreue. Die deutſchen
Regierungen, die nur das wohlverſtandene Jntereſſe des Volkes kennen
und beachten ſie bieten freudige die Mitwirkung zu allen Verfügungen
der Centralgewalt, die Deutſchlands Macht nach Außen und im Jnnern
begrunden und befeſtigen ſollen. Mit dieſen Erklärungen ſieht die Bun-
desverſammlung ihre bisherige Thätigkeit als beendet an, und die Ge
ſandten erneuern den Ausdruck ihrer perſönlichen Huldigung für Eure
kaiſerl. Hoheit den deutſchen Reichsverweſer.

Frankfurt, 12. Juli 1848.“
Dieſe Adreſſe wurde ſeitens Sr. kaiſerl. Hoheit des Erz

herzogReichsverweſers mit folgender Gegenrede erwiedert, die
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ſtaatendurch den Praſidialgeſandten, letztere durch den Vor
ſitzenden dieſer Commiſſion, Generalmajor Grafen von Nobili,
vorgeſtellt, hierauf aber der Erzherzog Reichsverweſer von den

Erledigung gefunden.

früher Morgenſtunde das tdavon in Kenntniß geſetzt, daß Se. kaiſerl. Hoheit der Herr
Erzherzog Reichsverweſer ſeine hohe Wuürde in einer am ſel
ben Tage ſtattfindenden feierlichen Sitzung der deutſchen Na-

Villersdorffs

ochſtderſelbe nachher dem Bundespraſidenten ſchriftlich uüber-
reichte:

„Hochgeehrteſte Verſammlung! Jndem ich heate das wichtige
Amt eines Reichsverweſers antrete, kann ich nicht umhin in Gegen
wart dieſer hohen Verſammlung meinen Dank auszudrücken für das
gertrauen, welches mir ſämmtliche deutſche Regierungen durch ihr
OHrtgan bei dem Anlaſſe meiner Wahl zu dieſem wichtigen Amte zu
erkennen gegeben haben. Die Art und Weiſe, mit welcher die hohe
Hundesverſammlung mich an dem denkwürdigen Tage meiner Wahl
m Namen der deutſchen Regierungen als Reichsverweſer zu begrüßen
h ich beeilt hat, verdient meine beſondere dankbare Anerkennung. Jch
übernehme nunmehr die von der Bundesverſammlung Namens der
deutſchen Regierungen an die proviſoriſche Centralgewalt üdertragene
Ausübung ihrer bisherigen verfaſſungsmaäßigen Befugniſſe und Ver

pflichtungen mit dem Vertrauen auf die thätige Mitwirkung der Re
gierungen zu allen Verfügungen der Eentralgewalt, die Deutſchlands

Macht nach Außen und im Jnnern erſtarken und befeſtigen ſoll. Jn
dieſem Vertrauen erblicke ich eine ſichere Burgſchaft für Deutſchlands
künftige Wohlfahrt.“künf P Se. kaiſerl. Hoheit dieſe Rede geendet hatte, wurden

höchſtdemſelben die Geſandten der einzelnen deutſchen Bundes
ſowie die Mitglieder der Militaärcommiſſion, und zwar

ſimmtlichen Mitgliedern der Bundesverſammlung und der
Militärcommiſſion in den ruſſiſchen Hof zurückgeleitet. Mit

Dieſer öffentlichen Sitzung, welche als Plenarſitzung zu gelten
hat, hat die bisherige Thätigkeit der Bundesverſammlung ihre

Frankfurt a. M., d. 13. Juli. Die Jllumination
am geſtrigen Abend war eben ſo allgemein als glänzend.
Mehrere Häuſer namentlich auf der Zeil, zeichneten ſich durch

ſinnreiche Transparente aus. r
5 urchfuhr von 10 bis gegen 12 Uhr ſämmtliche Straßen
Frankfurts und Sachſenhauſens, in Begleitung der Burger

meiſter von Schweizer und von Heyden, denen Se. kaiſ. Hoh.

Der Erzherzog Reichsverweſer

wiederholt ſeine Freude und Genugthuung wie ſeinen Dank
für die ihm bewieſene Zuneigung zu erkennen gab.
ODer Praſidirende der Bundesverſammlung hat geſtern in

Feſtungsgouvernement von Mainz

tionalverſammlung daſelbſt antreten werde, und dies für die
Geſchicke Deutſchlands ſo wichtige Ereigniß auch in der Bun
desfeſtung Mainz auf eine dieſer denkwürdigen Stunde ange-

eſſene Weiſe zu feiern ſein werde. So eben hier eingetrof-
ener amtlicher Anzeige gemäß, iſt in Folge dieſer Auffor-
erung geſtern um 11 Uhr Vormittags die Geſammtgarniſon
ieſer Bundesfeſtung zur großen Parade ausgerückt, derſelben

durch einen Tagesbefehl die Veranlaſſung dieſer hohen Feier-
lichkeit kundgegeben und hierauf dem ErzherzogReichsverweſer
ein dreimaliges Lebehoch gebracht worden wobei 101 Kanonen-
ſchüſſe abgefeuert wurden. Die ſtadtiſchen Behörden haben

ich dieſer Feier durch das Gelaute ſammtlicher Glocken an-
eſchloſſen.

Prag, d. 11. Juli. Die Wahlen fur den Reichstag
nd vollendet, Strobach, Rieger, Palacky, Borroſch zu Prags
Oputirten ernannt. Charakteriſtiſch iſt es, daß ſie alle ge

gen den Anſchluß an Deutſchland aufgetreten ſind, daß ſich
alſo der Stand der Parteien auch durch unſere Pfingſtwoche
nicht verändert hat. Wäre der Kampf in derſelben ein na-
tionaler, der Sieg ein Sieg der deutſchen Sache geweſen,
wie die auslandiſchen Zeitungen ohne Ausnahme berichten,
4s Reſultat der Wahlen hatte ein anderes werden muſſen.

Abdankung verurſacht in allen Kreiſen die großte

Aufregung, da man ſie als Vorzeichen heftiger Stürme be-
trachtet.

Wien, d. 10. Juli. Die Gemahlin Sr. kaiſ. Hoheit
des Erzherzogs Johann, die Baronin Brandhof, trifft im
Laufe dieſer Woche hier ein und wird zum erſten Mal in der
k. k. Hofburg abſteigen, wo bereits die Gemacher fur ſie
in Stand geſetzt werden. Bisher bewohnte ſie bei ihrem Hier
ſein ſtets eine Privatwohnung im ſogenannten Michaelerhauſe
am Konſtitutionsplatz und kam nie zu Hof, wo ihr beſonders
der weibliche Theil ſehr feindſelig geſinnt war, der nun über
die Neuerung in Jnnsbruck nicht wenig erbittert ſein wird,
zumal man bei ihrer Ankunft beſondere Feſtlichkeiten veran
ſtalten will.

Scehweiz.
Aus der Schweiz, d. 10. Juli. Jn Laufenburg

fand am Sonntag, den 2. Juli, eine Verſammlung von mei
ſtens badiſchen Fluchtlingen ſtatt. Der Amtmann von Laufen-
burg erhielt deshalb vom kleinen Rath des Cantons Aargau
einen Verweis, weil er dieſes geduldet, mit dem Bemerken,
daß derſelbe in Zukunft allen Verſuchen, das internationale
Verhältniß durch aufreizende, gegen die öffentliche Ruhe der
benachbarten Staaten gerichtete Verbindungen Beſprechungen
oder Aufrufe zu verletzen, mit allen ihm zu Gebote ſtehenden
amtlichen Mitteln entgegenzutreten habe. Auch an die Grenz-
amter Zurzach und Rheinfelden ſind ahnliche Weiſungen
ergangen. Ferner wurde eine früher ertheilte Weiſung in Er-
innerung gebracht, daß nämlich die Fluchtlinge von der
Grenze weg, und fich weiter ins Jnnere des Landes zu be-
geben ſo wie bei Strafe des Aſylverluſtes ſich ruhig zu ver-
halten haben.

Frankreich.
Paris, d. 10. Juli. Die Bank von Frankreich hat

ſo eben ihren Wochenbericht veroöffentlicht, welcher von einer
allmahlichen Verbeſſerung der Finanzlage zeugt. Ueberhaupt
nimmt Paris ſchon ein beſſeres Anſehen an, und Alles laßt
auf eine ruhigere Zukunft hoffen. Leider wird das Feuer
der boſen Leidenſchaften durch Flugſchriften der verderblichſten
Art unterhalten, in welchen man die Bewohner der Vorſtadte
glauben machen will, daß die Gefangenen in Maſſe getodtet,
die verwundeten Jnſurgenten in den Hoſpitalern ſogar gepei-
nigt wurden. Der „National“ eifert gegen dieſen ſchand
lichen Mißbrauch der Preſſe, welcher nach der Verſicherung
der „„Debats nicht geheim, wie jene Zeitung es berichtet,
ſondern offentlich getrieben wird. Auch dieſem Unfuge wird
Cavaignac zu ſteuern wiſſen, einem Unfuge, der neben den
täglich noch vorfallenden Einzel Exceſſen beweiſt, wie noöthig
es war, die exceptionellen Maßregeln fur Paris noch beizu-
behalten.

Die Angaben über die Verhaftungen der Juni-Jnſurgen-
ten ſteigern ihre Zahlen mit jedem Tage. Vor acht Tagen
ſprach man von 7000, jetzt ſagt die „Gazette des Tribunaux“
bereits, daß ihre Zahl über 14,000 ſteige, und da es wenig-
ſtens 30,000 Jnſurgenten waren, ſo konnte man auch, da
einer ſo ſtrafbar iſt als der andere, zuletzt wirklich 30,000 in
die Gefangniſſe bekommen, deren Einzelſchuld auch unterſucht
und abgeurtheilt werden mußte. Man will den Prozeß erſt
dann beginnen, wenn die Jnſtruktion uber die geſammten An-
geklagten geſchloſſen iſt; dies wurde langer als ſechs Monate
dauern, und wenn, wie man die Abſicht hat, der Belage-
rungszuſtand ſo lange fortdauern ſollte, ſo wurden wir aus
dieſem gar nicht herauskommen. Man hofft, daß eine Amne-
ſtie dieſem unglücklichen Prozeß, der uns nichts Gutes brin-



gen kann und, wie alle politiſche Prozeſſe, mehr ſchaden als
nützen würde, ein Ende machen werde. r

Paris, d. 10. Juli. Das Zweikammerſyſtem findet in dem
Bureaux der Nationalverſammlung ſehr viele und ausgezeich
nete Vertreter, von welchen die Herren Thiers, Remuſat und
Leon Faucher mit beſonderer Auszeichnung zu nennen ſind.
Hr. Victor Hugo will für Kriegszeiten eine, für Friedens
zeiten zwei Kammern. Die Mitglieder der erſten Kammer
ſollen nach ſeiner Meinung nicht blos von einem Departement,
ſondern alle von ganz Frankeich ernannt werden und in Kriegs
zeiten mit der zweiten Kammer vereinigt berathen und ſtim
men. Jn den Berathungen über den Verfaſſungsentwurf
fand in den Worten: Der franzöſiſche Freiſtaat hat die
Glaubenslehre (a pour dogme) der Freiheit, Gleichheit und
Bruüderlichkeit““ das letzte einigen Anſtand, da er von den
Communiſten in ihrem Sinne ausgebeutet wird. Man be-
ſchloß indeß, hierin keine Veränderung zu machen aber hin
zuzufuügen: „und zur Baſis Familie, Eigenthum und oöffent
liche Ordnung.

Es iſt nun entſchieden daß General Bedeau das Mini-
ſterium der auswaärtigen Angelegenheiten angenommen hat
und in einigen Tagen Beſitz von ſeinem Portefeuille nehmen
wird.

Lyon d. 7. Juli. Von allen Seiten wurden in den
letzten Tagen wieder Truppen hierher gezogen. Die Alpen-
Armee lieferte namentlich ein ſehr ſtarkes Contingent. Tele
graphiſche Meldungen aus Paris forderten die CEivil- und
Militairbehörden zu ſtarker Wachſamkeit und energiſchen Maß
regeln auf, da die Regierung einem ausgedehnten Complotte
auf der Spur ſei. Croix-Rouſſe, dieſer ewige Heerd von
Emeuten, ward geſtern von impoſanten militairiſchen Streit
kräften umzingelt, indeſſen wurde die Ruhe nirgends geſtört.
Ganz Lyon gleicht einem Militairlager. Jn allen Städten
des Suüdens laßt die Regierung die Beſatzungen verſtaärken;
die Alpen- Armee wird in dieſem Augenblicke bloß fur den
Dienſt im Jnnern verwendet und kann eigentlich gar nicht als
Beobachtungs-Corps fur die Granze betrachtet werden. Frank
reich wäre in Verlegenheit, wenn es heute oder morgen von
Jtalien um bewaffnetes Einſchreiten gebeten wurde. Alle Be
richte, welche uns aus dieſem Lande zukommen, ſprechen von
nicht unbedeutenden Siegen der Oeſterreicher. Wie es ſcheint,
verliert Piemont allmahlich die Fruchte ſeiner erſten Siege,
und kommt ihm die franzoſiſche Armee nicht bald zu Hülfe,
ſo wird ſeine Lage eine troſtloſe.

Vermiſchtes.
Der Regensburger Zeitung zufolge iſt Luthers Buſte jetzt

in der Walhalla aufgeſtellt. Sie hat ihren Platz zwiſchen
Hans Holbein und Kopernicus erhalten.

m

Landesgeſetz- Entwurf über die Bürgerwehr.
(Beſchluß.)

Abſchnitt X. Strafen. H. 75. Jeder Befehlshaber der Bür-
gerwehr oder einer Abtheilung derſelben, welcher den Requiſitionen der
zuſtändigen Civil-Beamten die Bürgerwehr zu einem geſetzlichen Dien-
ſte in Thätigkeit zu ſetzen nicht Folge leiſtet, wird mit Gefängniß von
vierzehn Tagen bis zu ſechs Monaten beſtraft. 76. Jeder Befehls-
haber der Bürgerwehr oder einer Abtheilung derſelben welcher außer
den im Geſetze vorgeſehenen Fällen die Bürgerwehr ohne Requifition der
zuſtändigen Civilbeamten in Thätigkeit ſetzt, wird mit Gefängniß von
einem Monate bis zu einem Jahre beſtraft. S. 77. Die Verfolgung
wegen der in den 69. 75 und 76 vorgeſehenen Vergehen hat die Sus-
penſion vom Dienſte die Verurtheilung wegen derſelben hat den Ver-
luſt der Stelle zur unmittelbaren Folge. H. 78. Wenn größere oder
kleinere Abtheilungen der Bürgerwehr ſich eigenmächtig als ſolche ver
ſammeln oder unter die Waffen treten S. 6.), ſo werden die Bethei-
ligten von dem Oberſten des Dienſtes enthoben. Sie werden außerdem
mit Gefängniß von acht Tagen bis zu 6 Monaten und mit der Entfer-

nung aus der Bürgerwehr auf ein bis drei Jahresbeſtraft. F. 79. Je
des Mitglied der Bürgerwehr, welches Waffen oder andere zur Ausrü-
ſtung gehörende Gegenſtände, die ihm von der Gemeinde anvertraut
ſind, abſichtlich verdirbt oder zerſtört, oder verkauft, verpfändet ver
ſchenkt oder ſonſt bei Seite ſchafft, wird mit Gefängniß von 8 Tagen
bis zu einem Jahre beſtraft. H. 80. Die in den 75, 76, 78 und
79 vorgeſehenen Vergehen gehören vor die ordentlichen Gerichte. 18.
Jeder Vorgeſetzte kann ſeinen Untergebenen im Dienſte zurechtweiſen er
kann ſogar deſſen ſofortige Verhaftung und Einſperrung auf 24 Stun-
den anordnen, wenn der Untergebene ſich im Dienſte der Trunkenheit
oder einer ſonſtigen groben Dienſtwidrigkeit ſchuldig macht. Die An-
wendung einer etwa verwirkten ſchwereren Strafe wird hierdurch nicht
ausgeſchloſſen. H. 82. Die in den H. 75—-79 nicht vorhergeſchenen
Uebertretungen dieſes Geſetzes und des im H. 69 erwähnten Dienſt Re
glements werden mit nachſtehenden Disciplinarſtrafen geahndet 1) mit
einfachem Verweiſe 2) Geldbuße bis zu 5 Thlr 3) Hausarreſt oder
Gefängniß bis zu 5 Tagen 4) Entziehung des Grades 5) Entfernung
aus der Bürgerwehr 1 bis 3 Jahre. S. 83. Wer aus der Bürgerwehr
entfernt wird, kann zugleich verurtheilt werden bis zum Ablaufe der
Strafzeit eine Geldbuße zu zahlen, deren jährlicher Betrag wenigſtens
5 Thlr. und höchſtens 20 Thlr. ſein ſoll. H. 84. Jm Rüuckfall kann
die Geldbuße ſowohl als die Freiheitsſtrafe S. 82.) verdoppelt und es
können ſelbſt beide Strafarten zugleich verhängt werden.
nur vorhanden, wenn ſeit der letzten Verurtheilung weniger als ein
Jahr verſtrichen iſt.

Abſchnitt l. Buürgerwehrgerichte. 85. Die Un
terſuchung und Beſtrafung der DisciplinarVergehen (89. 82 84)
erfolgt durch Bürgerwehrgerichte. 9. 86. Die Burgerwehrgerichte
ſind entweder 1) Kompagnie Gerichte oder 2) Bataillons Gerichte.
d. 87. Das Kompagnie- Gericht beſteht bei jeder Kompagnie aus
2 Zugfuhrern, 2 Rottenfuührern und 3 Burgerwehrmaännern. Zur
Kompetenz deſſelben gehören alle DisciplinarVergehen der Bür-
gerwehrmanner und Rottenführer der Kompagnie. g. 88. Das Ba-
taillonsgericht beſteht aus zwei Hauptleuten, zwei Zugfuhrern und
drei Rottenfuührern.

e

ciplinarVergehen der Anführer der zum Bataillon gehörenden Kom-
epagnieen vom Zugführer aufwaärts bis einſchließlich des Majors

Rückfall iſt

Zur Kompetenz deſſelben gehören alle Dis

Betrifft die Unterſuchung einen Major, ſo treten dem Bataillons
gerichte zwei Majore als Gerichtsmitglieder hinzu. 89. Die Mit-
glieder des Kompagniegerichts werden von ſämmtlichen dienſtthuen-
den Mannſchaften der Kompagnie, unter Leitung des Hauptmannes
und die Mitglieder des Bataillonsgerichts von ſämmtlichen Anfuh-
rern und Unter Anfuührern der zum Bataillon gehörenden Kompag
nieen unter Leitung des Majors nach abſoluter Stimmenmehrheit ge
wahlt. 90 93 verordnet Gleiches fur die berittene Büurgerwehr.
d. 94. Die Wahl der Richter erfolgt auf ein Jahr. Die Austreten-
den können wieder gewählt werden. Fur jeden Richter wird ein Stell
vertreter gewählt. Nöthigenfalls wird hierbei der höhere Grad
durch den nächſten niedern erſetzt. 95. Jeder Gewählte muß
die Wahl annehmen. 96. Die Wahl der Majore erfolgt fur je
den einzelnen Fall, in welchem ihr
nöthig iſt (9. 88), durch den betreffenden Oberſten. 97. Den Vor
ſitz in dem Bürgerwehrgericht führt von den die hochſte Stelle be
kleidenden Richtern der aälteſte. Haben beide gleiches Dienſtalter,
ſo entſcheidet das Loos. 98. Die Verrichtungen der Staatsan
waltſchaft werden bei jedem Bürgerwehrgericht von einem Bericht

als das Bedurfniß des Dienſtes erfordert.

werden von den betreffenden Befehlshabern (9. 99) aus den Mitglie-
dern der ihnen untergebenen Bürgerwehr auf ein Jahr ernannt.

Abſchnitt XII. Verfahren der Bürg n
urgerwehr-9. ,99. Die Anzeigen von DisciplinarVergehen der

maänner und Rottenführer werden dem Hauptmanne (oder Rittmei-
ſter), von DisciplinarVergehen der Zugführer, Hauptleute und
Rittmeiſter dem Major, und von Disciplinar Vergehen der Majore
dem Oberſten im Dienſtwege eingereicht. g. 100. Der Befehlsha
ber überſendet die Anzeige dem Berichterſtatter bei dem zuſtändi-
gen Burgerwehrgerichte. 101. Der Berichterſtatter kann noö
thigenfalls durch ſummariſche Vernehmung der von der Sache un-
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terrichteten Perſonen oder durch ſonſtige geeignete Mittel ſich die
jenigen Aufklärungen verſchaffen, welche zur Erhebung einer be
ſtimmten Beſchuldigung erforderlich ſind. 102. Der Bericht
erſtatter überreicht die Schrift, welche die Beſchuldigung enthalt,
dem Vorſitzenden des Büurgerwehrgerichts mit dem Antrage zur
Verhandlung der Sache einen Termin zu beſtimmen. 103. Zu
dem von dem Vorſitzenden beſtimmten Termin wird der Beſchul
digte, unter abſchriftlicher Mittheilung der Beſchuldigungsſchrift,
auf Anſuchen des Berichterſtatters mit der Warnung vorgeladen,

kundig
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richt

verſammelten Compagnie oder Schwadron durch

oder S

daß im Falle ſeines Ausbleibens mit der Unterſuchung und Entſchei
ung in contumaciam verfahren werden ſoll. H. 104. Der Beſchul-
igte muß in Perſon oder durch einen Bevollmachtigten erſcheinen.
s kann ihm ein Vertheidiger zur Seite ſtehen. H. 105. ErſcheintJe Beſchuldigte in dem in der Vorladung bezeichneten Termine nicht,

ſo wird in contumaciam zur Verhandlung und Entſcheidung geſchrit-
ten. H. 106. Gegen die Kontumatial Verurtheilung findet der Ein

ſpruch ſtatt.
SHekanntmachung des Urtheils an den Beſchuldigten durch eine dem

Berichterſtatter

Derſelbe muß jedoch innerhalb dreier Tage nach der

zuzuſtellende Erklärung eingelegt werden. H. 107.
Zur Entſcheidung über den Einſpruch wird der Verurtheilte in eine
von dem Vorſitzenden des Gerichts zu beſtimmende Sitzung vorgela-
den. H. 108. Wird kein Einſpruch eingelegt, oder erſcheint der Ver-
urtheilte nicht in der beſtimmten Sitzung, ſo wird das Kontumatial-
Urtheil rechtskräftig. H. 109. Das Verfahren der Bürgerwehrgerichte
ſoll öffentlich ſein. Die Polizei der Sitzung ſteht dem Vorſitzenden
zu, welcher das Recht hat, jeden der die Ordnung ſtört, herauszu-
werfen oder feſtnehmen zu laſſen. H. 110. Die Verhandlungen vor
dem Burgerwehrgerichte finden in folgender Ordnung Statt: Der
Sekretar ruft die Sache auf. Wenn der Beſchuldigte die Zuſtandig-
keit des Burgerwehrgerichts ablehnt, ſo entſcheidet daſſelbe zuerſt hier
über. Erklart es ſich für inkompetent, ſo wird die Sache vor wen
Rechtens verwieſen. Der Sekretar verlieſt die Anzeige oder Mel
dung und die etwaigen zu deren Unterſtützung dienenden Aktenſtücke.
Hat der Berichterſtatter oder der Beſchuldigte Zeugen vorladen laſ

ſen, ſo werden dieſe eidlich vernommen. Der Beſchuldigte oder ſein
Vertheidiger wird gehört. Der Berichterſtatter ſtellt das Ergebniß

In Der Beſchuldigte
oder ſein Bevollmachtigter und ſein Vertheidiger können ihre Bemer-

Demnachſt berathſchlagt das Burgerwehrgericht

Vorſitzende verkuündigt das Urtheil. H. 111. Wenn das Gericht eine
weitere Aufklärung der Sache, insbeſondere die Aufnahme von an-
derweiten Beweiſen fur erforderlich halt, ſo kann es die Fallung des
Urtheils ausſetzen und einen Termin zur Fortſetzung des Verfahrens
beſtimmen. H. 112. Die Richter ſind bei Fallung des Urtheils an
Beweisregeln nicht gebunden ſondern haben nach genauer Prüfung
aller Beweiſe fur die Beſchuldigung und die Vertheidigung nach ih
rer freien, aus dem Jnbegriff der von ihnen erfolgten Verhandlun-
gen geſchöpften Ueberzeugung darüber zu entſcheiden, ob der Beſchul
digte ſchuldig oder nicht ſchuldig ſei. S. 113. Das Urtheil wird nach
abſoluter Stimmenmehrheit der Richter erlaſſen. Wenn ſich bei der
Stimmzahlung entweder über die Art oder das Maß der Strafe die
abſolute Stimmenmehrheit fur eine Meinung nicht ergiebt, ſo wer-
den die Stimmen fur die haärteſte Strafe den nächſt gelinderen ſo
lange beigezählt, bis die abſolute Stimmenmehrheit vorhanden iſt.
9. 114. Das Weſentliche der Verhandlungen, insbeſondere der Aus-

laſſung des Beſchuldigten und der Zeugenausſagen, wird zu Proto-
koll genommen. Jn daſſelbe wird auch das Urtheil niedergeſchrieben.
Es wird von dem Vorſitzenden und dem Sekretar unterzeichnet.

115. Die Urtheile des Burgerwehrgerichts werden dem betreffen-
den Befehlshaber 99.) ſofort uberſandt, welcher die Vollſtreckung
der erkannten Strafen zu veranlaſſen hat. H. 116. Das Urtheil,
welches auf einen Beweis lautet, wird dadurch vollzogen, daß es
dem Verurtheilten von dem Befehlshaber im Beiſein von 6 Mit-
gliedern der Compagnie oder Schwadron vorgeleſen wird. S. 117. Die
Geldbußen fließen zur Gemeindekaſſe. Die zwangsweiſe Beitreibung

derſelben geſchieht in der namlichen Weiſe wie die der GemeindeAb-
gaben. Von jedem auf Geldſtrafe lautenden Urtheile wird ein Aus-
zug dem Gemeindevorſteher uberſandt. H. 118. Die Freiheitsſtrafen
werden, wenn ſie ſich nicht auf Hausarreſt beſchränken, oder wenn
der Hausarreſt gebrochen wird, im Burgergefängniſſe der Gemeinde
auf Requiſition des Befehlshabers vollzogen. F. 119. Die Entzie-
hung des Grades und die Entfernung aus der Bürgerwehr wird der

agesbefehl ver

Abſchnitt XIII. Beſondere und tranſitoriſche Be-
ſtimmungen H. 120. Alle Angelegenheiten der Bürgerwehr ſind
ſportel- und ſtempelfrei. Die Bureaukoſten der Burgerwehr, ſo
wie alle anderen Verwaltungskoſten beſtreitet die Gemeindekaſſe.

121. Durch die Bildung der Burgerwehr nach der Beſtimmung
dieſes Geſetzes werden alle zur Bürgerwehr gegenwartig gehörenden

oder neben derſelben beſtehenden bewaffneten Corps aufgelöſt. Die
hützengilden werden hierdurch inſofern nicht betroffen, als ihre

e richtungen mit den Zwecken der Buürgerwehr nicht zuſammenfal-
i 122. Die in dieſem Geſetze den Bezirks oder Kreisvertre-
ungen beigelegten Verrichtungen werden einſtweilen von den Regie-

eungen und Landräthen wahrgenommen. Die den Gemeindevertretun
gen zugewieſenen Verrichtungen werden da, wo keine Gemeinderaäthe

Stadtverordneten Verſammlungen beſtehen vorlaäufig von der
a

Gemeindeverwaltung ausgeuübt. H. 123. Die Beſtimmungen über die
Mitwirkung der Burgerwehr zur Vertheidigung des Vaterlandes imKriege, ſo wie über ihre dann eintretende Bewaſfnung, Ausruſtung
wpe g erpflegung bleiben dem Geſetze über die Heeresverfaſſung vor
ehalten.

Conſtitutioneller Club.
(VerfaſſungsVerein.)
Sitzung vom 13. Juli.

Den größten Theil der heutigen Sitzung nahm die Berathung und
Feſtſtellung des Feſtprogrammes, ſo wie der Jnſtruction für die Depu-
tirten der Sonnabend Verſammlung ein. Längere Discuſſion veranlaßte
hierbei beſonders die Frage über Gründung eines beſonderen Blattes, an
welcher unter Vertheidigung verſchiedener Vorſchläge ſich beſonders Dr.
Hellmar, Prof. Ulrici, Or. Schwarz, Dr. Haſe, Juſtiz-Comm.
Fritſch, Dr. Wolf, Prof. d'Alton, Fabrik. Fuhße, Kaufm.
Jacob betheiligen. Man beſchließt endlich, die Deputation dahin zu
inſtruiren, daß ſie die Gründung eines eigenen conſtitutionellen Volks-
blattes, das etwa zweimal in der Woche zu erſcheinen habe, bean-
trage. Betreffs der nächſten Volksverſammlung wird die Abhaltung
derſelben auf Donnerstag den 20. Juli, im Lokale des Gaſthofes zur
Eiſenbahn, feſtgeſetzt. Prof. Burmeiſter giebt eine Aufklärung
über Aeußerungen, welche er in Bezug auf den ſogen. Preußenver-
ein nach den Berichten einiger Blätter gemacht haben ſolle. Es ſei
ihm vorgeworfen worden, daß er auf der Verſammlung zu Köſen den
ſelben boruſſomaniſche Tendenzen untergelegt und auf eine Ueber
wachung derſelben von Seiten der conſtitutionellen Vereine angetragen
habe. Eine ſolche verdächtigende Aeußerung ſei nicht von ihm ausge
gangen ſondern nur ausgeſprochen worden daß er ein gewiſſes Miß
trauen gegen ſie habe, welches auch durch die Abſonderung von den
conſtitutionellen Vereinen begründet erſcheinen müſſe. Wenn die Preu
ßenvereine wirklich mit den letzteren gleiche Tendenzen verfolgten, wie
dies allerdings nach einer Einſicht der Statuten des hiefigen Vereines
den Anſchein habe ſo ſei es wünſchenswerth, daß ſie ſich mit denſelben
zu gemeinſamen Wirken vereinigten, anſtatt durch Trennung die Kräfte
zu zerſplittern: ein Wunſch, dem die Verſammlung durch Zuruf bei-
ſtimmte.

Dr. Wolf legt den Entwurf der in der vorigen Sitzung beſchloſſe
nen Adreſſe an die Berliner Nationalverſammlung vor, welcher auch
nach kurzer Discuſſion angenommen wird. Die Erklärung lautet:

Hohe Nationalverſammlung! Als das preußiſche Volk ſeine Ver
treter wählte, um im Verein mit der Regierung die errungene Frei-
heit feſtzuſtellen, konnte es mit Recht erwarten daß die Verſammlung
dieſer Vertreter des Volkes rüſtig an ihr großes Werk gehen, die ge
ſtörte Ordnung und das Anſehen des Geſetzes wiederherſtellen, die Frei
heit des Volkes durch das Verfaſſungsgeſetz begründen und durch Be
feſtigung des Rechtszuſtandes die Wunden heilen werde, welche die poli
tiſche Umwälzung dem Wohle des Volkes geſchlagen hat. Von alle dem
iſt bis jetzt noch Nichts geſchehen. Während die gleichzeitige Frankfurter
Verſammlung rüſtig an ihrer Aufgabe, die Einheit und Freiheit Deutſch
lands zu begründen, arbeitet, während das allmählig wiederkehrende
Vertrauen die Zuſtimmung der Beſten des Vaterlandes der freudige
Jubel mit welchem das Volk den erwählten Reichsverweſer aufgenom
men hat, und die Anerkennung des Auslandes für die bisherige Thä-
tigkeit dieſer Verſammlung das ehrenvollſte Zeugniß ablegen, hat die
Berliner Verſammlung durch nutzloſe Verhandlungen die Geduld des
Volkes erſchöpft, ohne ihrer eigentlichen Aufgabe auch nur um einen
Schritt näher gerückt zu ſein. Nicht ein Theil der Verſammlung, ſon
dern dieſe in ihrer Geſammtheit trägt die Schuld. Die Rechte ſchweigt,
als hätte ſie nicht den Muth, ihre Ueberzeugung zu vertreten, als fürchte
ſie erneute Mißhandlungen außerhalb des Saales die Linke bereitet un
ermüdlich durch nutzloſe Jnterpellationen und unpraktiſche Principien-
fragen der Regierung neue Verlegenheiten, die mittlere Partei läßt fich
haltungslos von dem Strome der Meinungen hinreißen, ſtatt das Ziel
feſt im Auge zu behalten, welches der Verſammlung geſteckt iſt. Wir
ſind in unſerem Rechte, wenn wir unſere Vertreter über ihre bisherige
Unthätigkeit zur Rechenſchaft ziehen, wenn wir ſie anklagen, nicht über
das, was ſie gethan, ſondern darüber, daß ſie Nichts gethan und da
durch das ihr anvertraute Wohl von Millionen auf's Spiel geſetzt hat.
Geſtützt auf dies unſer Recht fordern wir von der Verſammlung daß
ſie ſich vor dem Lande über ihre bisherige Unthätigkeit rechtfertige und
ſofort an ihre alleinige Aufgabe ſich begebe, an die Vereinbarung der
Verfaſſung, wenn nicht der Verdacht entſtehen ſoll, daß die Verſamm-
lung ſich der großen Aufgabe zu welcher ſie berufen iſt, nicht gewach
ſen fühle.“

Am Schluſſe theilte Dr. Barries einen Bericht des Abgeordneten
Prof. Duncker aus Frankfurt mit. Dr. Haſe.



Merſeburg. Der Paſtor Georg Leopold Jacobi in
Gudersleben, Ephorie Nordhauſen, iſt am 10. Juni d. J.
geſtorben.

Der Herr Probſt und Conſiſtorialrath Dr. Zerrenner
iſt in das königliche Conſiſtorium fur die Provinz Sachſen
wiederum zuruckgetreten und der Hüulfsprediger an der hieſi
gen Domkirche Herr Dr. Rhone als Hulfsarbeiter zu dem
ſelben einberufen. Dem Herrn Kammergerichts- Aſſeſſor Han
ſte in ſind die Juſtitiariatsgeſchaäfte beim königlichen Conſiſto
rio und ProvinzialSchul Collegio übertragen.

Freie Gemeinde.
Die Ber ſammlung der freien Gemeinde fällt

e ute aus.
Der Vorſtand.

m
W

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 14. Juli.

Zf. Brief. Geld. Zf. Brief. Geld.
St. SchuldSch. 3 74 73 Pomm. Pfnudbr. 31 918 91
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 3 201
a 882 88 h do. 3ur u. Neum o. gaSchuldverſchr. 3 7 rant. do. 3z Stadt 0 851 84igat. SWſtpr. Pfandbr. 3 76, Frorchsd'or. 187,, 13
Großh. Poſ. do. 4 S89! And. Goldm. à

do. do. 3 77 S Khlr. 128 12Oſtpr. Pfandbr. 3 82 Oisconto 5
Eiſenbahn-Aectien.

Stamm Actien. f. Zf.Brl Anh. Lit. 4 uA. B. 871, B 86/, G. rdo. Hamb. 4 61 a 62 bz. endo. St.Star. 4 84 bz. Brl.-Anhalt. 2 81 bz. u. G.
do. Pots.M. 4 44 B. do. Hamb. 88 bz.
Wsd. orbft. 4 901, bz. z 4 73
do. eipz. 4 r 7 Zt.Halle Thür. 4 50 bz. u. B. Mgd. Leipz. 4

Cöln Mind. 31,,77 a 76 bz. Halle Thür. 802 bz. u. G.
do. Aachen 4 57 B. Cöln Mind. 881 B.
Bonn 727 A. rDüſſld. Elbf. o. 1. Prior. WSteel. Vohw. do. Stm.Pr. 4 681, bz

eheO. 9 n. 4 eHſchl. Lit. A. 83 a 84 B. 84 bz. d. do. 3/, a 95 bz
do. Lit. B. 35 83 a 84 B. 84 bz. ſ09- III. Serie. 88 bz.
CoſelOderb. do. Zwgbhn. a
rsl.-Freib. 4 79 geboten. 5 70 G.rak.-Oſchl. 4 36/, S. u. bz. erſch lep 4

Berg.Märk. 4 52 G. CoſelOderb.) 5 90/, G.
Starg. Poſ. 4 66/, bz. 67 B. Steel. Vohw. 5
Quitt.-Bog. Brsl.-Freib. 4

84 bz. urieg-Reiſſe 1 ctien.MgdWittb. 4 42 bz. u. G. OHresd.Görl.! 4 79 G.
Aach e Maſtr Zeipz.Dresd. 4 Sh. o. S. eAusl. Ouitthog. Sächſ. Bair.! 4 79 bz. u. G
Ludw. Bexb. 4 Kiel Altonag] 4 89 B
veſh 2gu4 Malen4 t e end. mFr.-W.Ndb.] 4 391 a 383, bz.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Magdeburg, den 14. Juli. (Rach, Wispeln.)

Weizen 32 47 44 Gerſte 23 26Hafer 16 16Roggen 22 26

Nordhauſen den 11. Juli.
Weizen 1 12 A bis 1 22g. e 27 3 t IGerſte 22 277Hafer e 17 2 21Rüböl, der Centner 11
keinöl, der Centner 11

Getreidebericht. Berlin den 14. Juli.
Am heutigen Markt waren die Preiſe wie folgt.

Weizen 46—-50
Roggen loco 23 26

pr. Juli/Aug. 23 Br.
Aug./ Sept. 24 Br.

Sept. Oct. 24 Br., 23 G.
Hafer 48/52pfd. 16—18
Rübſen 60—6
Rüböl loco 10--10

FJuli/ Aug. 10--10
Sept. Oct. 101 102

Spiritus loco 16* 17 bz.
Juli Aug. 16

Sept. Oct. 17 Br., 168, G.

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 14. Juli Abends 6 Uhr am Unterpegel 4 Fuß 9 Zoll.
am 15. Juli Morgens 6 Uhr am Unterpegel 4 Fuß 9 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 14. Juli: 41 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 14. bis 15. Juli.

Jm Kronprinzen Hr. Graf v. Schoönfeld m. Gef. a. Wipperbach.
Hr. Rittergutsbeſ. v. Staube a. Cremfels. Hr. Rent. Frh. v. d.
Burg a. Salmunſter. Hr. Partik. Schönmeier a. Luxemburg.
Die Hrru. Kaufl. Eberhard a. Rommelhauſen, Bergmann a.
Erfurt, Salzmann a. Dresden, Hecht a. Frankfurt.

Stadt Zürich: Hr. OAmtm. Hardt a. Lettin. Hr. Fabrik. Franke
a. Malmedy. Hr. Partik. Steinmetz a. Straßburg. Hr. Ritter
gutsbeſ. Liebermann a. Breslau. Die Hrru. Kaufl. Winkhaus
a. Halver, Schopper a. Berlin, Wiebel a. Mettmann.

Goldnen Ring: Die Hrrn. Kauft. Hoffmann a. Günſtedt, Schnorr
a. Berlin. Die Hrrnu. Fabrik. Breithaupt u. Mühlbach a. Ahr-
weiler. Hr. Gutsbeſ. Schreck u. Hr. Muhlenbeſitzer Schreck a.
Oſendorf.

Engliſcher Hof:

Recka a. Hamburg. eKaſtein a. Bremen. Hr. Gutsbeſ. Hammer a. Rügenwalde.
Hr. Kaufm. Franke a. Dresden.

Goldnen Löwen: Hr. Prof. Dr. Apelt a. Jena. Die Hrrn. Kaufl.
Ernſt a. Hannover Müller a. Braunſchweig. Hr. Lehrer Tho
mas a. Berlin. Hr. Juwelier Krüger a. Dresden.

Stadt Hamburg: Hr. OAmtm. Bartels a. Torgau.
Clauſius u. Hr. Aſſeſſor Stein a. Berlin. Hr. JuſtizCommiſſ-
Block a. Nordhauſen. Hr. Kaufm. Lohmeyer a. Breslau.

Schwarzen Bär: Hr. Kaufm. Lüderitz a. Elberfeld.
Eleve Herrmann a. Minden.

Hr. Gaſtwirth Nebel a. Leipzig. Hr. Landrath

denburg.

Hr. Rent. Wilkens, Mad. Kaſtein u. Frl,

r

n

93

Hr. Lehrer

eld. Hr. Bau
Hr. Fabrikbeſ. Jüngling a. Wa l

Goldne Kugel Hr. Dr. med. Wybeck a. Warſchau. Hr. Gutsbeſ.
Golanbilnovsky a. Coblenz.
Hr. Partik. Fritſch a. Dresden.

berg u. Sohn a. Magdeburg.
ur Eiſenbahn: Hr. Baron v. Außen m. Fam. u. Hr. Partik.8 Sacker a. Berlin. Hr. Kaufm. Schmidt u. Hr. Dr. u

a. Dresden. Die Hrrn. Kaufl. Thieme u. Kreutzenberg a. Apol
da, Bolmann a. Magdeburg.

Bekanntmachungen.
Dienstag den 18. d. M.

67088s es POnCeFt
im Kuchengarten zu Köſen,

gegeben von dem Muſik Corps des Wohllöbl.
32. Jnfanterie-NRegiments.

Hr. Kalkulator Ritter a. Erfurt.
Die Hrrn. Kaufl. Gunther a.

Eeipzig Neto u. Sturm a. Berlin, Knabe a. Breslau, Ellen



J. G. Meiſe in Alsleben, GeneralDOepoſitair ober
gerſchen galvano-eleetriſchen Rheumatismus-Ketten, kann dieſes vortreffliche Mittel Allen, die mit nervöſen,

h
n e

Kreis Phyſikus und Sanitäts Rath Herrn Dr.

Herrn Dr. Arnold in Schweidnitz,

Dr. Oppler und Herrn Dr.

Acken a/E. bei Herrn Theodor Schmidt.
Aſchersleben bei Herrn H. F. Lindemann.
Bernburg bei Herrn Fr. Kahle.
Calbe a/S. bei Herrn Fr. Göricke.
Cöthen bei Herrn W. Fitzau.
Delitzſch bei Herrn Fr. Naumann.
Deſſau bei Herrn H. Döring.
Eilenburg bei Mad. Emilie Meißner.
Eisleben bei Herrn Anton Wiefſe.
Erfurt bei Herrn R. Roſtkoten.
Gardelegen bei Herrn D. Harrwitz.

Haarmann in Gerbſtedt, Herrn Dr. van der Deeken in Ratibor, Herrn Dr. Ley
Neide in Tarnowitz und Hunderte von Geneſenen haben dies durch öffentliche Dankſagungs

Schreiben und Atteſte bekundet, die ſämmtlich bei den Depot-Jnhabern zur gütigen Durchſicht ausliegen. T Dieſe galva-
niſchen Ketten werden auch von Müttern und Ammen als ein vorzügliches Präſervativ- Mittel während des
Stillens zwiſchen den Schultern) getragen, indem ſie durch den fortwährenden unſchädtkichen galvano-electriſchen Reiz die Stö
rung des Blutumlaufes verhindern und ſonach jeden Schreck c. wirkungslos machen.

Depots befinden ſich auch

rhenmatiſchen und gichtiſchen Uebeln behaftet ſind, gewiſſenhaft empfehlen. Der wohlthätige Einfluß der Electri-
cität auf den thieriſchen Organismus iſt durch vieljährige Erfahrung hinreichend bekannt, und ſind obige Rheumatismus-Ketten ſo
conſtruirt, daß durch ſie auf die paſſendſte Weiſe eine fortwährende electriſche Strömung hervorgebracht wird.

auch bereits von vielen geachteten Aerzten und Chemikern unterſucht und beſtens begutachtet worden als u. A. von dem Königl.
Filehne in Erfurt, dem Königl. Kreis Phyſikus Herrn Dr. Engler in

GBreslau, dem Königl. Stadt Phyſikus und Geheimen Sanitäts Rath Herrn Dr. Natorp in Berlin, dem academiſchen
Procurator der Kaiſerl. Königl. Univerſität zu Wien, Herrn Dr. Alois Prosper Raspi in Wien dem CommunalArzt

ferner von den praktiſchen Aerzten Herrn Dr. Buhle in Alsleben,

Dieſe Ketten ſind

Herrn Dr.
in Schleuſingen Herrn

in
Löbejün bei Herrn E. W. Pitſchke.
Magdeburg bei Herrn H. Düring.
Merſeburg bei Herrn Louis Garcke.
Mühlhaufen bei Herrn Fr. Stötzel.
Naumburg bei Herrn C. F. Schultze.
Nordhauſen bei Herrn Ferd. Förſtemann.
Quedlinburg bei Herrn A. W. Reinking.
Ranis bei Herrn Carl Scheuer mann.
Sangerhauſen bei Herrn Schmidt Töttler.
Salzwedel bei Herrn H. Behrend.
Stendal bei Herrn Wilh. Erich.
Stolberg bei Herrn F. W. Röver.
Torgau bei Herrn Guſtav Lietzo.
Weißenfels bei Herrn C. F. Sueß.
Wolmirſtädt bei Herrn C. F. Troch.

nke Genthin bei Herrn Rud. Schneider.
r Gerbſtedt bei Herrn Wilh. Krumme.

Halberſtadt bei Herrn J. C. Petzold.
orr Halle bei Herrn Franz Laage.
r Langenſalza bei Herrn W. Fiſcher.
öV.erkauf. Ein volſtändiges Gürtler
ath Handwerkszeug nebſt Drehbank ſteht zum

ſofortigen Verkauf bei dem Oekonomen
Auguſt Böttcher in Querfurt. neben der Wagenfabrik,

uf.. IIho Der Feldwebel von der 3. Compagnie
Haualliſcher Bürgerwehr, Weinhändler Joſt,

Auction.
Morgen, Montag, Nachmittags 4 Uhr

wird in Halle vor dem Leipziger Thore,
die Frucht von

4 Schffl. Ausſaat Wickgerſte und 1 Schffl.
Ausſaat Linſen auf dem Halme an den
Meiſtbietenden gegen baare Zahlung ver

Zerbſt bei Herrn E. Ritzer.
h

e

W
Diejenigen meiner geehrten

Gönner, welche während mei-
nes Hierſeins Brillen oder Au-
gengläſer von mir gekauft, etwaHolland.

Altes für Schmiede brauchbares Eiſen,
2 Achſen und 2 Räder ſind zu verkaufen
großer Berlin Nr. 505 b.

nicht vollkommen zufriedenge-
ſtellt ſein ſollten, eine Abände-
rung wünſchten oder ſonſt noch
meines NRathes bedürfen, erſuche

iſt wohnt jetzt kleine Steinſtraße Nr. 213, kauft.
neben dem Königl. Land und Stadtgericht.

Lüdecke, Hauptmann.

beſ. Zu einem Material Geſchäft werden
urt. Regale mit und ohne Kaſten nebſt Laden-
S tiſche zu kaufen geſucht; Verkäufer wer-

den erſucht, ſich beim Tiſchler Jske, gro
tie ßer Sandberg Nr. 260b, zu melden.
ober

Bad Wittekind.
Morgen, Montag, Concert.

Vereinigtes Muſikchor.

ich bis zum 1I8. d. M. ſich gütigtr
zu melden mit Vergnügen werde
ich etwaige Mängel abhelfen,
und bin ich von S 1 und von

Zur Nachricht: daß die Stelle einer
VirthſchaftsDemoiſelle auf dem Rittergut
Roitzſch bei Ankunft der geehrten Zu-
chriften beſetzt war. H. Böhme.

zwinger.

Der 10. Band der „Jlluſtrirten
Zeitung und mehrere Jahrgänge des
»Berliner Volksfreundess ſind bil
lig zu verkaufen in Nr. 1735 am Moritz-

3 7 Uhr zu ſprechen.
D. Koehn, Hofopticus,

im Hauſe des Kaufmann Herrn
Zeising am Markt.

Zwei tüchtige Kohlenſtreicher
dauernde Beſchäftigung bei

finden

Eine Frau von geſetzten Jahren ſucht
ein Unterkommen als Führerin einer klei

P Wirthſchaft oder bei einem Herrn in
Er Stadt. Näheres hierüber erfährt man

Freudenplan Nr. 643 eine Treppe hoch. genheit.

Die Bürgerwehr-Jäger
verſammeln ſich heute 10 Uhr im golde-
nen Pflug in einer ſehr wichtigen Angele

C. W. Beez in Schlettau.
Ein mit guten Zeugniſſen verſehener

NäheresReitknecht findet einen Dienſt.
in der Expedition des Couriers.
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Weintraube.
Montag den 17. Juli Großes Militair-Concert,

gegeben von dem ſo beliebten Muſik Corps des 32. Jnfanterie- Regiments unter Leitung
des Herrn Muſikdirector Golde.

Anfang 5 Uhr. Entrée à Perſon 2 Das Nähere die Programms.
Bei F. H. Köhler in Stuttgart erſchien und iſt zu haben bei E. Anton

in Halle:
Statiſtiſches Taſchenbuch der deutſchen Bundesſtaaten nach den

neueſten offiziellen Quellen. Taſchenf. broſch. 5
Genaue Kenntniß des deutſchen Vaterlandes ſollte jetzt bei Jedermann zu finden ſein.
Dies Taſchenbuch giebt den neueſten Stand aller Verhältniſſe der 38 Bundesſtaaten
einſchließlich Schleswig und Holſtein.

Zur Veachtung.
Durch die bisherigen Zeitumſtände und Beſorgniſſe, welche

überall auf Gewerbe und Verkehr hemmend und ſtürmend einge-
wirkt haben, ſind Viele davon abgehalten worden, ihren Bedarf
an Braunkohlenſteinen ſowohl zum eigenen Verbrauch als auch
zum Verkauf anfertigen zu laſſen. tUeberſichtlich iſt für nächſten Winter noch lange nicht das
ne Quantum roher Kohle in Halle eingebracht. Die

agiſtrats-Vehörde, wie die Bürgerſchaft wird auf dieſen Ge-
enſtand, Mangel an Brennmaterial“ bei einem etwa anhal-
enden langen und ſtrengen Winter noch zu rechter Zeit aufmerk-
ſam gemacht. Ein Beobachter.Erwiderung.

Dem Knabenlehrer Herrn Heinrich, ſo wie ſeinem verkappten Advokaten
und Mit arbeiter G. F., dem gewaltigen Dialektiker, nur noch ein Wort: daß
die ſehr gelehrten Herren weit beſſer gethan, wenn ſie geſchwiegen hätten.
Die Angelegenheiten der Schule werden ſicher und gewiß ohne ihre Beihülfe geordnet.

Dergleichen Umſturz- oder Wurzelmänner haben in der Welt noch nicht viel
Gutes geſtiftet.

Durch Grobheit und Malice gegen Behörden, die es unter ihrer Würde ge
halten haben zu antworten wird man wohl berüchtigt, aber nicht berühmt.

Uebrigens meine ich: die jungen Herren haben Peſtalozzi und Dieſterweg wohl
geleſen aber nicht verſtanden; zum Umſturz alles Beſtehenden ermahnen
Beide nicht.

L. G. Halleſche Zeitung.“
Dieſelbe iſt vom heutigen Tage ab erſchienen der Poſtaufſchlag beträgt 10

pro Vierteljahr, und kann von jetzt ab die Zeitung bei allen Poſtämtern beſtellt wer
den. Wir bitten neue Beſtellungen baldigſt zu machen, damit wir noch im Stande
ſind, die erſten Nummern nachliefern zu können. Jnſertionen werden mit 1 die
Zeile berechnet.

Halle, den 15. Juli 1848. Die Redaction.
Bekanntmachung.

Schon mehrfach iſt gegen uns der Wunſch laut geworden, für
die Vergnügungsfahrten einen ermäßigten Fahrpreis eintreten zu laſ
ſen. Dieſem entſprechend haben wir beſchloſſen, für die Reiſen nach
den ſämmtlichen Stationsorten unſerer Bahn an Sonn und Feſt-
tagen das Perſonengeld um den dritten Theil niedriger zu ſtellen,

feſtgeſetzt iſt, unter der Bedingung, daß die Hin und Herreiſe an
demſelben Tage ſtattfinde.

Es werden hierzu von Sonntag den 22. Juli ab in unſeren Billetexpeditionen
beſondere Billets ausgegeben, welche für die Hin und Herreiſe gültig ſind und deren
ganzer Betrag daher gleich bei der Empfangnahme gezahlt werden muß.

Erfurt, den 11. Juli 1848.
Die Direction der Thüringiſchen Eiſenbahngeſellſchaft.

Gebauerſche Buchdruckerei,.

Paradiesgarten.
Concert.

Stadtmuſikchor.

cker, Schmeerſtraße Nr. 480.

Funk's Garten.

Concert.
Stadtmuſikchor.

Sonntag u. Montag Tanzmuſik im
Mötel de Prusse.

3000, 2000, 1500, 800, 500, 300
ſind auszuleihen durch den Actuar Dan-

Montag den 17. d. M. Abends 7 Uhr

Fr. Lange, Bandagiſt, gr. Ulrichsſtraße
Nr. 66, empfiehlt Bandagen jeder Art.

Gute Meſſing- Trommeln ſind für den
Preis von 9 complett vorräthig bei
Ferd. Schmidt, gr. Klausſtr. Nr. 893.

Auch in dieſem Jahre werden Bienen
unter Aufſicht zur Herbſtweide genommen.

Crina bei Bitterfeld, d. 15. Juli 1848

Dienstag den 18. d. M. Abends 7 Uhr

Stier v. Uri wünscht nun bald Einigkeit

Heinrich Mückenberger.land
Geſtern früh iſt von einer armen Frau will

vor dem Geiſtthore auf einer Bank ein liebe
Stück graues Tuch liegen geblieben der Eur
Finder wird gebeten, daſſelbe in der Er
pedition des Couriers abgeben zu wollen.

Tivoli- Theater.
Sonntag den 16. Juli. Zum Erſtenmale

A. B. C., Poſſe in 2 Akten von
G. Kettel. Hierauf: Die weib
liche Schildwache, Liederſpiel in Sch
1 Akt von Friedrich. mit
Allen unſern lieben Freunden im Schwei T

nitzer und Torgauer Kreiſe melden wir un
ſere glückliche Ankunft in Burgörner
bei Hettſtedt und bitten uns ein freund
liches Andenken gütigſt zu bewahren. un

Der Lehrer Günther nebſt Frau. R
Bei unſerer Abreiſe nach Tzſchetſch ſe

now, unweit Frankfurt a. d. O. ſagen 5
wir allen uns Wohlwollenden ein herz-
liches Lebewohl.

W. Kirchner und Frau. I
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